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MEMORIALE ZU DEN ABSICHTEN VON OESTERREICH UND FRANKREICH, DIE
GRENZORTE MIT EIDG. TRUPPEN ZU BESETZEN

EA VI 1, 1069 b, d3 e , g

1 . Der Distrikt sei auszumarchen , zu beschreiben und dann abzu¬
reiten.

2 . "Anfängen von denn Eydtgnossischen Grentzen , undt von der
Österreichischen Orthen , allerseitss auff Zwo stundt weegss
von dem Rhein . "

3 . Man möge die Unterschiede der franz . und der deutschen Mei¬
le vergleichen.

4 . Die Minister beider Herrscher sollen den Traktat gegenseitig
garantieren.



5 . Beide Teile sollen angehalten werden , " sich dessen auch bey

diser Zeit [ zu ] benüegen " .

6 . Sollte die eine Partei nicht erscheinen , möge man deren Be¬

gehren schriftlich zu erfahren suchen.

7 . Das Ergebnis möge man dann der andern Seite mit der Bitte

um Stellungsnahme mitteilen.

8 . Auf eidg . Seite möge man sich über die Ansichten beider aus¬

einandersetzen.

9 . " So ess der Orthen halb bey Franckhrich auff Eydtgnössischer

besatzung berhuowen solte . "

10 . Auch möge man sich Gedanken machen über die Besoldung , ferner

wieviel Leute in die einzelnen Orte zu schicken seien . Diese

müssten alle drei Monate abgelöst werden . Von jeder Glaubens¬

partei sollte gleichviel Mannschaft an einem Ort sein . Die

Zusätzer [ Hilfstruppen ] und Bürger hätten auf den Traktat

einen Eid zu schwören . Den Neugläubigen sei schliesslich das

"Exercitium " in den Privathäusern zu erlauben.

11 . Da die Sicherheit der Orte eine Vermehrung der Zusätzer ver¬

lange , möge man auch darüber ratschlagen.

12 . Ueber all diese Punkte soll von beiden Kronen eine authenti¬

sche Erklärung verlangt werden.

Kopie aus der Kanzlei Baden
AH 10 , 301 - 302
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